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    Gemeinde Siemz-Niendorf

Genehmigung der Eilentscheidung der 
Bürgermeisterin - Zustimmung zur Wahl des 
stellv. Gemeindewehrführers und Ernennung 

zum Ehrenbeamten
Amt Schönberger Land
Fachbereich III

Datum
09.06.2020

Bearbeitung:
Sebastian Gutt

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Gemeindevertretung Siemz-Niendorf 
(Entscheidung) Ö

Sachverhalt
Mit Datum vom 27.02.2020 erklärte Frau Renate Röthling schriftlich Ihren
Rücktritt als stellv. Gemeindewehrführerin und bat um Entlassung aus dem
Ehrenbeamtenverhältnis zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Um die Funktion des stellv. Gemeindewehrführers nicht unbesetzt zu lassen
wurde am 13.03.2020 eine Mitgliederversammlung einberufen. Der Kamerad
Herr Mark Bernhard Christian wurde dabei als stellv. Gemeindewehrführer
gewählt.

Daraufhin hat die Bürgermeisterin am 28.04.2020 die Eilentscheidung, 
Zustimmung zur Wahl des stellv. Gemeindewehrführers, getroffen. Die 
Ernennung und Übergabe der Urkunde wurde am 08.05.2020 vollzogen.

Nach § 39 Abs. 3 Kommunalverfassung M-V bedürfen Eilentscheidungen der
Genehmigung der Gemeindevertretung.
Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Siemz-Niendorf genehmigt die
Eilentscheidung der Bürgermisterin zur Ernennung des stellv. 
Gemeindewehrführers.
Finanzielle Auswirkungen
Ab Mai 2020 – 85,- € mtl.
Anlage/n

1 2020-04-28 Eilentscheidung (öffentlich)
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Haberkorn 
Bürgermeisterin 

GEMEINDE SIEMZ-NIEN DORF 
Die Bürgermeisterin 

über das Amt Schönberger Land 

Amt Schönberger Land e Am Markt 15 e 23923 Schonberg 
Büroanschrift: 
Auskunft erteilt: 
Durchwahl: 
E-Mail: 
Aktenzeichen: 
Datum: 

Dassower Str. 4, 23923 Schönberg 
Herr Gutt 
038828/330-1311 
s.gutt@schoenberger-land.de  
37.12.02/ FF Groß SieMz 
28.04.2020 

Eilentscheidung 

Die Bürgermeisterin der Gemeinde Siemz-Niendorf stimmt der Wahl des Herrn Mark Bernhard 
Christian zum stellv. Gemeindewehrführer der Gemeinde Siemz-Niendorf zu. Für die Dauer der 
Wahlperiode (6 Jahre) wird Herr Mark Bernhard Christian zum Ehrenbeamten ernannt und erhält den 
Dienstgrad Hauptlöschnneister. 

Die Zahlung der Aufwandentschädigung für die Funktion stellv. Gemeindewehrführer erfolgt ab Mai 
2020. 

Begründung:  
Mit Datum vom 27.02.2020 erklärt Frau Renate Röthling schriftlich Ihren Rücktritt als stellv. 
Gemeindewehrführerin aus gesundheitlichen Gründen und bittet um Entlassung aus dem 
Ehrenbeamtenverhältnis zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

Um die Funktion des stellIv. Gemeindewehrführers nicht unbesetzt zu lassen wurde am 13.03.2020 
eine Mitgliederversammlung einberufen. Auf der Mitgliederversammlung wurde der Kamerad Herr 
Mark Bernhard Christian zum stellv. Gemeindewehrführer gewählt. 

Die VVählbarkeitsvoraussetzungen nach § 12 Abs. 2 BrSchG M-V i.V.m. § 3 der Feuerwehrlaufbahn-, 
Dienstgrad- und Ausbildungsverordnung M-V sind erfüllt. 

Postanschrift: Am Markt 15, 23923 Schönberg,  lit:  038828/330-0 (Zentrale), Fax: 038828/330-175, Internet: www.schoenberger-land.de  

Sprechzeiten: Montag-Donnerstag 09.00-12.00 Uhr, Dienstag+Donnerstag 14.00-18.00 Uhr, Freitag geschlossen, sonst nach Vereinbarung 
Gemeinden des Amtes Schönberger Land: Grieben, Lüdersdorf, Menzendorf, Roduchelstorf, Selmsdorf, Siemz-Niendorf 

Stadt Dassow, Stadt Schönberg 
Gläubiger-ID  Amt Schönberger Land DE40ZZZ00000309358 
Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage unter www.schoenberger-land.de/Datenschutzerklärung.  

Sparkasse Mecklenburg-Nordwest DKB Schwerin 
Swift/BIC: NOLADE21WIS Swift/BIC: BYLADEM1001 
IBAN: DE47 1405 1000 1000 0381 96 IBAN: DE08 1203 0000 0000 1005 78 

Deutsche Bank 
Swift/BIC: DEUTDEBRXXX 
IBAN: DE09 1307 0000 0248 154700 
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